
Amt: Ordnungsamt    Stadt Wanzleben - Börde, 20.11.2018 

An den Bürgermeister  

der Stadt Wanzleben - Börde 

 

Antrag auf Genehmigung von über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen 

 

Die Ausgabe ist:                   üpl.                        apl.             Betrag: 98.000,00 €  
    

                          Produkt     Maßnahme  Konto 

Haushaltsstelle: 3.6.5.10 /        . 545200          Haushaltsjahr: 2018  
 

Ergebnishaushalt:                Finanzhaushalt:  
 

Bezeichnung der Haushaltsstelle: Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden   
 

Zur o.g. Haushaltsstelle wird die Genehmigung zur Leistung von über-/ außerplanmäßigen 

Aufwendung/ Auszahlung beantragt. 
 

HH-Ansatz einschl. Nachtrag stehen zur Verfügung 107.300,00 €  

Übertragene HH-Mittel aus Vorjahren 0,00 €  

Bereits bewilligte üpl./ apl. 0,00 €  

Sperre / Bereits gesperrte HH-Mittel 0,00 €  

=Zwischensumme noch verfügbarer Mittel 107.300,00 €  

Gesamt Soll / bereits verfügte Mittel 34.129,51 €  

Noch verfügbare Mittel 73.170,49 €  

Beantragte Mittel mit diesem Antrag 98.000,00 €  

Tatsächlicher Bedarf im Haushaltsjahr 205.300,00 € 

 

Deckungsvorschlag 
 

Produkt  Maßnahme  Konto Betrag Bezeichnung der HH-Stelle 

3.6.5.10 /      . 448200 98.000,00 €  Ertäge aus Kostenerstattung 

von Gemeinden 

      /      .                   

      /      .                   

      /      .                   

 

Bitte eingehende Begründung für die Unabweisbarkeit der Mehraufwendungen/ -auszahlungen 

sowie für den Deckungsvorschlag auf der Rückseite eintragen und Belege als Kopie beifügen! 

 

____________                                      _____________                     

Sachbearbeiter         zust. Amtsleiter   

 

 

 



 

Begründung des Sachbearbeiters 

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung war es nicht zulässig, den absehbaren Mehrbedarf in den 

Haushalt einzustellen. Als Folge dessen, sind nunmehr überpläßige Ausgaben für die tatsächlich 

betreuten Kinder in Fremdgemeinden aufzubringen. 

 

Grundlage für die Betreung von Kindern in Fremdgemeinden sind § 12 b, i.V.m. § 3 KiFöG 

LSA. 

 

Stellungnahme des Amtes Finanzen 

 

Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen 

                                                                                                               ja                        nein 

Nachtragspflicht nach § 103 (2) Nr. 2 und 3 KVG LSA   

Nicht überschreitbare Haushaltsansätze § 12 KomHVO-Doppik   

Sachliche Unabweisbarkeit   

Zeitliche Unabweisbarkeit   

Deckung der Mehraufwendungen/ -auszahlungen   

 

Bemerkungen: 

      

 

 

 

 

 

 

_______________      ________________ 

Datum        Amtsleiter Finanzen 
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